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Bekanntmachung 
 
 

 
 

Bekanntmachung über die Anmeldetermine der  
Schulneulinge zum Schuljahr 2010/2011 

 
 
Anmeldung der Schulneulinge zum Schuljahr 2010/2011 
 
 
Die Schulpflicht für das oben genannte Schuljahr beginnt für Kinder, die bis zum 01.09.2010 
das 6. Lebensjahr vollenden, am 01.08.2010. 
 
Kinder, die nach dem 01.09.2010 das 6. Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten zum 01.08.2010 in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die 
erforderliche Reife für den Schulbesuch besitzen. 
 
Die Entscheidung darüber trifft die Schulleitung. Für diese Kinder beginnt die Schulpflicht mit 
der Einschulung. 
 
Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, mit ihrem Kind unter Vorlage des 
Familienstammbuches oder einer Geburtsurkunde des Kindes in einer Grundschule zur 
Anmeldung vorzusprechen. Mehrfachanmeldungen sind nicht erwünscht. 
 
Die genauen Anmeldetermine der Grundschule, an der Sie Ihr Kind anmelden möchten, sind 
der Aufstellung auf dem nächsten Blatt zu entnehmen. 
 
Der Termin für die amtsärztliche Untersuchung wird den Erziehungsberechtigten durch die 
Grundschule mitgeteilt. 
 
 
Hürth, 21.09. 2009 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
gez. Franzen 
Beigeordneter 
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